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RS OGH 1967/9/13 5Ob37/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1967

Norm

ABGB §233 A

Rechtssatz

Eine auf die Behauptung der Titellosigkeit gestützte Räumungsklage ist den im § 233 ABGB genannten

genehmigungsp2ichtigen Geschäften nicht gleichzuhalten. Der minderjährige Räumungskläger bedarf daher in einem

solchen Falle keiner ausdrücklichen Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes im Sinne des § 6 ZPO.
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